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St.S. VII B - 12² c/42.

Prag, den 25. Februar 1943.

1.) Vermerk:

4-Gruppenführer Frank hat zusagegemäß an dem Kamerad-

schaftsabend teilgenommen.

2.) Z.d.A.

saras
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44-Gruf.

19. Februar 1943.

1943

O

1.)

An

4-Oberführer Ellersiek,

Kommandeur der -Mannschaftshäuser,

derzeit Prag.

Lieber Kamerad Ellersiek !

Selbstverständlich stelle ich Ihnen Rauchwaren zur Verfü-

gung. Nur bitte ich dafür Verständnis zu haben, daß wegen

der Verknappung des Tabakkontingentes gegenüber der Anfor-

derung eine kleinere Menge ausgeliefert wurde. Wie ich mit-

teilen ließ, werde ich an dem Kameradschaftsabend teilneh-

men. Dem Wunsche, an diesem Abend zu den Angehörigen der

¿-Mannschaftshäuser und ihren Gästen zu sprechen, kann ich

leider bei meiner derzeitigen Inanspruchnahme nicht nach-

auf das Wiedersehen und bin mit

Heil Hitler !

Ihr

2.) Zum Vorgang.

HY$\π.B-121/42
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Der Reichsführer-44

Berlin W 8, den

19.2.43.

Mohrenstraße 9

Der fommandeur

Fernruf: 12 64 91

der 44-Mannscaftshäufer

Llck.

An den

Herrn Staatssekretär SS-Gruppenführer F r a n k

P_r_a_g

Burg

Hochverehrter Gruppenführer!

Ich wäre Ihnen zu grossem Dank verpfichtet, wenn wir

für den Kameradschaftsabend der Ss-Mannschaftshäuser

von Ihnen die Genehmigung erhalten könnten, dass wir

Zigaretten und Zigarren vom Finanzministrium ausgehän-

digt bekommen. Die Verhandlungen sind bereits geführt.

Es fehlt nur noch die grundsätzliche Zustimmung von

Ihnen,Gruppenführer.

Da es sich fast ausschliesslich um Soldaten handelt,

die an dem Lehrgang teilnehmen, glaube ich, dass es zu

verantworten ist, wenn für diesen Sonderfall die Rauch-

waren freigegeben werden könnten.

Heil Hitler!

Der Kommandeur

der ss-Mannschaftshäuser

Ior gang Upl

hin Hln

SS-Oberführer.



-Gruppenführer.

19. Pebruar 1943.

0

1943

1.)An

19. 11.

4Gruppenführer und

nddn

v.Herff,

2.Z.PFaR1

Hotel Alcron.

Lieber Kamerad v. Herff !

Ich begrüße Sie herzlich in Prag und danke Ihnen für

Ihre freundlichen Zeilen vom 16.2.d.Je. Am 20.2. stehe

ich Ihnen im Laufe des Vormittags gerne zu otwaigen Be-

sprechungen zur Verfügung. Meinerseits liegt nichts vor.

Sollte dieaösprechung nicht zustande kommen, so werden

-Mannschaftshäuser sehen.

Mit kameradschaftlichem Gruß und

HeibHitler!

Ihr

.2.) Zum Vorgang.
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Der Reichsführer-4

Berlin-Charlottenburg 4, den16.2.43.

Wilmersdorfer Straße 98-99

Der Chef des 4-Personalhauptamtes

Fernsprecher: Sammel-Nr. 32 39 96

Ch - vH/No

Büra des Sianiaiehcatürs

L. FoouDa ckoc

in Bubmvn Muheen.

Cing 18. FEB. 1943

An den

Höheren H-und Polizeiführer

Böhmen-Mähren,

4Gruppenführer und Generalleutnant

d. Pol. Karl Hermann F r a n k ,

Prag

---

2

Lieber Kamerad Frank !

Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich von Freitag, den 19.2.

nachmittags bis Sonntag, den 2l.2. nachmittags anläss-

lich des Lehrganges der 4Mannschaftshäuser in Prag bin.

Mit kameradschaftlichem Gruss und

Heil Hitler !

Ihr

aaa0

1-Gruppenführer und

Generalleutnant d.Waffen-4

H wepur ant Rammasf bbodt 6

C/0285
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DER REICHSFÜHRER-
Berlin W 8, den
17.2.43
-Mannschaftshäuser
Mohrenstraße 9
SS-Mannschaftshaus Prag
Fernruf: 12 64 91
Betr.: Lehrgang v. 18. - 21. 2. 43.
Bezug:
Telefonische Unbrredung v. heute.
An den
trgans
baiget, le
SS-Obersturmbannführer Dr. G i e s,s
1u1d
Prag
Büco des Staatsfereetürs
E
Burg
Jgcr
in Dujuinut Mähren.
Cing.: 17. FEB. 1943
Obersturmbannführer!
Ich möchte noch einmal Bezug nehmen auf die heute mit In-
nen gehabte telefonische Unterredung und in der Anlage das
Ppgramm für den Lehrgang überreichen.
Im Auftrage des Kommandeurs der SS-Mannschaftshäuser,
SS-Oberführer Ellersiek, möchte ich Sie bitten, dem Grup-
penführer das Programm vorzulegen und ihm nochmals die
Einladung zu dem Kameradschaftsabend am Sonnabend, den
20.2.43. 20°0 im Kellersaal des Deutschen Hauses vorzu-
tragen. SS-Oberführer Ellersiek würde sich freuen, wenn
der Gruppenführer an diesem Abend zu den Angehörigen der
SS-Mannschaftshäuser und ihren Gästen sprechen würde.
Unter anderen werden SS-Obergruppenführer Heißmeyer und
der Chef de SS-Personalhauptamtes, SS-Gruppenführer und
Generalleutnant der Waffen-SS von Herff an dem Kamerad-
schaftsabend teilnehmen.
Heil Hitler!
Def Nihrer
des Ss-hannschaftshauses Prag
i.V.
Yeww
SS-Obersturmfühnr.
©4.1 9-12b/42



Lehrgang der W-Mannschaftshäuser
18. - 21. Februar 1943 in Prag
Donnerstag, den 18. 2.43.
1300
Mittagessen
anschließend frei für Stadtbesuch
1830
Abendessen
20°0
Vortrag: "Die Aufgabe der i-Mannschaftshäuser"
Ellersiek
Preitag, den 19.2.43.
830
Frühstück
930
Vortrag:"Die germanische Arbeit". anschl._Diskus■ion
1230
H-Obersturmbannfübrer Dr. Riedweg
Mittagessen
1500
Kaffee
1530
Vortrag: "Aufbau im Osten". anschl. Dieskussion
Obérkriegsverwaltungsrat Stubaf. Dr. v. Aufseß
1830
Abendessen
20°0
Film: "l. Mai l941 in Moskau". (russ. Film)
Sonnabend, den 20.2.43.
830
Frühstück
930
Vortrag: "Die kulturelle Lage in Deutschland". (Diskussion
W-Ostubaf. Dr. Spengler
30
12
Mittagessen
1530
Kaffee
1600
Vortrag:"Die Lage in Böhmen-Mähren". anschl. Diskussion
W-Ostubaf. Dr. Fischer
2000
Kameradschaftsabend
Sonntag, den 21.2.43.
830
Frühstück
10°0
Vortrag:
1230
Mittagessen
1530
Kaffee
1600
Vortrag: "Die politische Lage." Bllersiek
1800
Schluß
Alle Veranstaltungen mit Ausnahme der Filmvorführung finden
im Deutschen Haus in Prag statt.
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16. Februar 1943.

St.S. VII B - 121a/42.

SC'BWTS oTSueN

Sanf dnendued nrreH

0

Sh Kepte mogasuge

1.)

An

19. 11. 1943

Untersturmführer Dr. Strecker,

Führer des -Mannschaftshauses Prag,

Prag.

Sehr geehrter Kamerad Strecker !

Reb Fed cAer.S.er ns VWrnsbela (.

-Gruppenführer Frank läßt für das dort. Schreiben vom

4.à.v. ohne Zeichen in Sachen Zweiter Kriegslehr-

gang für ½-Mamnschaftshausangehörige danken und mittei-

len, daß er wegen seiner Arbeitsbelastung den Vortrag

nicht übernehmen könne, aber _Obersturmbannführer Fi-

scher gebeten habe, an seiner Stelle zu sprechen. Ich

bitte Sie, sich mit Obersturmbannführer Fischer in Ver-

bindung zu setzen. Seine Anschrift lautet: Prag IV,

Adeldgtift. Was den Kameradschaftsabend anlangt, so bit-

te ich, mir mitzuteilen, an welchem Ort und zu welchem

Zeitpunkt er stattfindet. Gruppenführer Frank wird an

dem Abend teilnehmen.

HeilHitler!

1

V

Obersturmbannführer.

2.)
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2.) G.R. mit 2 Anlagen

Herrn Leutnant Linke

Eer I er

zur Kenntnis übersandt.
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Reichsführer SS

Prag, den 4. Februar 1943.

SS-Mannschaftshaus Prag

Büro des Staa'sfaktalirs

bo Reidpchtos

in Buhraen und Mahcen.

Eing.: - 7. FEB. 1943

An

SS-Gruppenführer K.H. F r a n k

Prag IV

Czerninpalais.

Hochverehrter Gruppenführer!

Im Auftrage des Kommandeurs der SS-Mannschaftshäu-

ser, SS-Oberführer Ellersiek, wende ich mich mit

einer Bitte an Sie. Oberführer Ellersiek bittet Sie

gleichzeitig um Entschuldigung, dass er zeitlich

und aus Personalmangel auf der Dienststelle leider

nicht persönlich Ihnen seine Bitte vortragen kann.

In der Zeit vom l8. bis 2l. Februar findet in der

SD-Schule in Prag der zweite Kriegslehrgang für

sämtliche im Reich und bei ihren Truppen erreichba-

re SS-Mannschaftshausangehörige. Bevor wir jetzt

im Frühjahr wieder alle an die Front gehen, will

unser Kommandeur uns zusammenfassen, damit im Rah-

men der Tagung den Mannschaftshausangehörigen noch

einmal die wichtigsten und grössten Aufgaben der

heutigen Zeit klargelegt werden. Wie das erste

Kriegstreffen nach dem Feldzug in Frankreich damals

in Holland durchgeführt wurde, um all den sich dort

aufwerfenden Problemen möglichst nahe zu kommen, so

steht dieses zweite Treffen unter dem Motto der Ost-

politik. Deshalb hat der Kommandeur auch Prag als

Lehrgangsort gewählt.

Oberführer Ellersiek lässt Sie, Gruppenführer,bitten,

im Rahmen dieses Lehrganges zu den Mannschaftshaus-

angehörigen aus Ihrer praktischen Erfahrung zum

.V11 B-12-2a/42
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Problem der Behandlung fremden Volkstums zu sprechen.

Falls Ihnen, Gruppenführer, ein solcher Vortrag durch

Ihre arbeitsmässige Belastung nicht möglich wäre,

lässt Sie der Kommandeur bitten, doch an unserem Ka-

meradschaftsabend am Sonnabend, den 20. Februar teil-

nehmen zu wollen, wm dadurch gleichzeitig die alte

traditionelle Freundschaft, die Sie seit Gründung

unseres Prager Hauses uns erwiesen haben, zu erneuern.

Gleichzeitig bitte ich Sie, Gruppenführer, für diesen

Fall um Erlaubnis, SS-Obersturmbannführer Fischer um

l

einen Vortrag zu den Problemen des Raumes Böhmen und

Mähren bitten zu dürfen.

H e i l H i t l e r !

12

Der Führer

des Ss-Mannschatshauses:

N.

HradMav

CS

SS-Untersturmführer.

e aford ariy da tioes

C. 8. wid  dueage

44 0loitg ,tiseler

16/2.

gur teceris citersane

b4 Song. as lasd e ic kicsor, dew brr.

trae do úbmele.

fi es

6/3.43
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St.S. VII B - 13c/42.

Prag, den 2. April 1942.

Befehlshaber der Wijjen-78

im Drotektorat

Cing.

- 3. IV 1042

filagon:

Tgb. Nt.

Sut Edeviy.

Ya

on:

Su.

G

R3.

-

G.R. mit 2 Anlagen

dem Befehlshaber der Waffen-4

Böhmen und Mähren,

W-Brigadeführer v.Treuenfeld,

34.42

Prag,

 t

S

e

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlage 2 zur Kenntnis

übersandt.

Heil Hitler!

.

4-Obersturmbannführer.

H4V.B-13/42
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Befehlshaber der Waffen-4

Prag, den 4.3.42

Böhmen und Mähren.

IIa/ Az.: 21

E./C.

DacodaGhaiü:s

n

in bubn e

t2i.on.

Eing.: - 7. APR.1942

an den

Persönlichen Referenten

beim Höheren M-und Polizeiführer,

4-Obersturmbannführer, Oberregierungsrat

Dr. Gies,

P rag,

nach Kenntnisnahme durch den B.d.W.-i zurückgereicht.

VuTSRes

tim .A.0

mob

GJM

a.B.

NA5

bleineverT

4l-Obersturmführer und Adjutant.

Zu

LLS

A

5.αc.dm

7

SUAE BeNESNG ON GON I

.Ensaredl

ITOLEH

IEH

27309

remUinmedent

St. ST2 14/42
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1942.

Abtlg.IIa/Az.:21/Td/Be.

Betr.: Unterbringung von verheirateten,von der Front kommenden

-Führern mit ihren Frauen.

Bezug: St. S.VII B - 13 a/42,vom 1o.März 1942.

Anlge: -o-

An den

Persönlichen Referenten

bein Höheren -und Polizeiführer

#-Obersturmbannführer,Oberregierungsrat

Dr. Gi e s,

Prag IV.

Czernin-Palais.

Auf Grund grundsätzlicher,soeben vom -F.H.A.erhaltener Befehle

ist die angeschnittene Frage im Augenblick nicht mchr akut.

Trotzdem wäre ich dankbar,wenn die Angelegenheit weiterverfolgt

würde.

Heil Hitler !

1

80893



11.Mirz 1942.

13

Abtlg.IIe/A.:21/Td/Ba.

Betr.: Unterbringung von verheirateten,von der Front kommenden

-Führern mit ihren Frauen.

Bezug: St. S.VII B - 13 a/42,vom 1o.Mirz 1942.

-0-u

An den

Persönlichen Referenten

beim Höheren -und Polizeiführer

i-Obersturmbannführer,Oberregierungsrat

Dr.Gies,

Preg IV.

Czernin-Palais.

Auf Grund grundsätzlicher,soeben vom i-F.H.A.erhaltener Befehle

ist die angeschnittene Frage im Augenblick nicht mchr akut.

Trotsdem wäre ich dankbar,venn die Angelegenheit weiterverfolgt

würde.

Heil Hitler !

e

S089S



St.S. VII B - 13 a/42.

Prag, den 10. März 1942.

11a

O

Pg. Geissler.

Die Frage der Unterbringung von zehn jüngeren ½-Führern

und ihren Frauen im Ymca-Hotel ist, da bislang ein geeig-

netes Objekt nicht gefunden wurde, die Unterbringung aber

dringlich ist, erneut angeschnitten worden. Jch bitte Sie

daher, nochmals zu prüfen, ob sich die Unterbringung in

dem genannten Hotel entgegen Jhren Bedenken nicht noch

durchführen lässt. Besteht nicht die Möglichkeit, einen

kleineren Trakt des Hotels durch den Einbau von Türen ab-

zusondern und damit zu einer Art Privatwohnung, die für die

Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, umzuwandeln? Da die

Angelegenheit eilt, wäre ich für eine umgehende Rückäusse-

rung zu Dank verbunden.

30090

2)

 Durchschrift an

den Befehlshaber der Waffen-il im Protektorat,

4-Brigadeführer v. Treuenfeld,

Prag,

zur Kenntnis.

Hei l

l Hitler!

f

4-Obersturmbannführer.

11.3.42.$

20. all 3 7eg



W. Vortay
4-Inf.Regiment 11
Prag, den 4. März 1942.
Betr.: Besuch von Angehörigen der Feldtruppe.
15
Bezug: Dies.Schreiben Kdr. vom 24.2.42.
An den
Befehlshaber der Waffen-# im Protektorat.
Unter Bezugnahme auf den Antrag des √-Inf.Rgt.ll betreffend
Unterbringung von Familienangehörigen meldet das Rgt., dass
im ganzen 44 4-Führer, Unterführer und Männer den Wunsch ha-
ben, ihre Ehefrauen besuchsweise nach Prag kommen zu lassen.
Ausserdem koamen bei diesen Besuchen auch noch l6 Kinder mit.
Suiaute
Befehlshaber der Laen-
0
im Brotei:te
A
b-Obersturmbannführer und Rgt.Kdr. 
-5.111.1043
I1b
0. Tit.
ia
an:
CUOF!
Pidju.
D
R3.
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23.Februar 1942.

IIa/Az.: 21/Ta/B

An den

Höheren -und Polizeiführer

beim Reichopootektor in Böhmen und Mähren,

#-Gruppenführer.Staatssekretär

K.H.Frank,

PragIV.

Czernin-Palais.

Gruppenführer !

Beim j-J.R._11,das mit dem Regimentsstab und einer nicht unerheb-

lichen Anzehl von Führern vorübergehend nach Prag verlegt ist,

befinden sich viele Führer und ältere Unterführer,die seit län-

gerer Zeit ihre Familie nicht mehr gesehen haben.Die Betreffenden

haben daher den verständlichen Wunsch,ihre Frauen vorübergehend

nach Prag kozmen zu lassen.

In der Waffen- ist es ausdrücklich verboten,daß Ehefrauen von Füh-

rern,Unterführern und Männern innerhalb der Unterkünfte einschließ-

lich der Pührerheime untergebracht werden.Daher ist es fir die Be-

treffenden infolge der Knappheit an Wohnungen in Prag äusserst

schwierig,ihre Frauen unterzubringen.Auf Grund der hohen Lebens-

kosten in Prag koemt eine Unterbringung in Hotels für die meisten

auch nicht in Betracht.

In Interesse der in Betracht kommenden Fükter und Unterführer er-

laube ich mir die Anfrage,ob Sie viell@Jdht einen Ausweg wissen,

demzufolge. dem -J.R. 11 vorübergehend ein beschlagnahmtes Haus

oder dergl. zur Verfügung gestellt werden könnte.Nach ieldung des

Kdrs.von -J.R. 11 würden etwa 15 Ziumer benötigt.

a

9
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M-Inf.Regiment 11
Prag, den 24. Februar 1942.
Kommandeur
Befehlshaber der Baffen-f
Cotaat 
Betr.: Unterbringung von Familienang
Ciag.
23. 11. 1942
finlagen:
An den
B:
Tgb. Nr.
jut Erledig.
Befehlshaber der Waffen-f im Protektbtbt.
an:
Tsiu.
Prag
9
P3.
01
41
Ic
a
Das H-Inf.Rgt.11, das als Aufstellungsstamm für neue Feld-
inheiten vorübergehend in Prag untergebracht ist, legt Wert
1.0
J1
larauf," dass die verheirateten Führer, Unterführer und Männer
ihre Familienangehörigen hierher kommen lassen können, soweit
IVb
der Wunsch hierzu besteht. Dies bezieht sich auch auf die Stäm-
V
VI
ne des 4-Inf.Rgt. "Deutschland und "Der Führer". Das Rgt. hält
eine solche Maßnahme bei den langen Kriegstrennungszeiten der
Familien von Front-ij-Männern aus verschiedenen naheliegenden
Gründen für eine besonders günstige Gelegenheit der Fürsorge-
betätigung.
Der wohlmeinenden Absicht des Rgt. steht jedoch die Unter-
bringungsfrage im Wege. Die H-Familien haben ihre Friedenswoh-
nungen inne, zahlen hierfür Miete und können es sich nicht
leisten, bei der an sich teueren und in diesem Falle erhöhte
Mehrkosten verursachenden Lebenshaltung in Prag Unterkunfts-
kosten zu tragen.
Die Unterbringung im Kasernenbereich scheitert an den
Buchstaben der hierfür geltenden Bestimmungen aus dem Frie-
densjahre 1937. Die Berücksichtigung besonderer Umstände oder
gar ideeller Gründe für den Kriegsgebrauch lassen sich aus
diesen natürlich nicht herauslesen.
Es bedarf aber wohl keiner besonderen Begründung, dass
die Verhältnisse für vorübergehend im Heimatgebiet weilende
Feldtruppenteile grundsätzlich anders geartet sind wie für
Ersatztruppenteile. Dies besonders, wenn es sich um eine vor-
aussichtlich sehr kurze Unterbrechung des Einsatzes an der
Front handelt, die aus Ausbildungsgründen nicht zu längerer
Beurlaubung ausgenutzt werden kann.
7. Sh2!
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In der "Neuen technischen Hochschule", die der Unterbrin-

gung der neu aufzustellenden Einheiten dient, befinden sich

Wohnungen, die von ehemaligen tschechischen Hochschulange-

stellten bewohnt sind. Wenn eine dieser Wohnungen vom tsche-

chischen Bewohner geräumt wird, darf sie ein Front-y-Mann mit

seiner Familie nicht beziehen, weil die Buchstaben einer Be-

stimmung dies für eine "Kaserne" nicht zulassen. Bei solcher

Auslegung hat der Tscheche in der Kasernenunterkunft der 4

im Protektorat ein Wohnrecht, der Familie des deutschen W-

Mannes aber wird die Wohnerlaubnis versagt, wenn er vorüber-

gehend zwischen zwei Fronteinsätzen im Protektorat weilt. Es

lässt sich nicht verdenken, dass dies nicht verstanden wird.

Dies umsoweniger, wenn einer der tschechischen Wohnungsinha-

ber wegen Diebstahls in der Kasernenunterkunft, ein anderer

wegen tätlicher Beleidigung eines M-Mannes aus dem Arbeitsver-

hältnis entlassen werden musste.

Das Rgt. bittet, im Hinblick auf diese vorliegenden be-

sonderen Umstände von einer Anwendung der sonst geltenden

Bestimmungen absehen zu wollen, anderenfalls den Entscheid

des Reichsführers W herbeiführen zu wollen.

huiaube

thf 04,3.42. onlaftio tg h.

CSu Gota ege Pl 

go/fi fo -obersturmbannführer und Rgt.-Fhr.

Brpiatk  Fa ijet Br

Kpmm-Akoiet n

\$r

SO8VS



DER BEAUFTRAGTE

Prag VI, Neklangasse 3227.3.42

FOR DIE

19

ERWEITERTE KINDERLANDVERSCHICKUNG

Ge/Ka.

Telefon 601-41

IN BOHMEN UND MAHREN

Klappen 3741, 3742, 3743

Der Beauftragte des Staatssekretärs :

Büro das Staaisfehcatürs

bea Reichepioe

Herrn

in Bühmen uab Mlel.en

Eing.: - 1. APR.1942

Oberregierungsrat Dr.G i e s,

Prag

Czernin - Palais.

Lieber Parteigenosse Doktor Gies !

Ich bitte von der Unterbringung der SS-Führer im Gäste-

haus " YlCA ". aus den Ihnen gegenüber geäusserten grund-

sätzlichen Bedenken abzusehen.

Ganz abgesehen davon, dass sich technische Schwierigkeiten

ergeben, da es nicht möglich ist einen besonderen Trakt

abzuteilen. Ausserdem ist das Gästehaus auch jetzt schon

voll ausgenutzt.

Heil Hitler!

m

108Y6

St. S.mB-130/42
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Der Befehlshaber

Prag, den.....

11.März

1942.

der Waffen- im Protektorat

Nüenberger Steaße 27

Abtlg.IIa/Az.:21/Td/Ba.

Betr.: Unterbringung von verheirateten,von der Front kommenden

-Führern mit ihren Frauen.

Bezug: St. S.VII B - 13 a/42,vom 1o.März 1942.

Anlge: -o-

in buhmen uio Mlähren.

An den

Eing.: 12.MRZ.1942

Persönlichen Referenten

beim Höheren -und Polizeiführer

j-Obersturmbannführer,Oberregierungsrat

Dr. G i e s,

Prag IV.

Czernin-Palais.

Auf Grund grundsätzlicher,soeben vom /-F.H.A.erhaltener Befehle

ist die angeschnittene Frage im Augenblick nicht mehr akut.

Trotzdem wäre ich dankbar,wenn die Angelegenheit weiterverfolgt

würde.

Heil Hitler !

tfo

tA

008VS

E.TB-13b/42
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St.S. VII B - 13 a/42.

Prag, den 10. März 1942.

t

1)

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

10. 1II. 1942

Pg. Geissler.

Die Frage der Unterbringung von zehn jüngeren ½-Führern

und ihren Frauen im Ymca-Hotel ist, da bislang ein geeig-

netes Objekt nicht gefunden wurde, die Unterbringung aber

  r   

 tn a o q    

dem genannten Hotel entgegen Jhren Bedenken nicht noch

durchführen lässt. Besteht nicht die Möglichkeit, einen

kleineren Trakt des Hotels durch den Einbau von Türen ab-

zusondern und damit zu einer Art Privatwchnung, die für die

Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, umzuwandeln? Da die

Angelegenheit eilt, wäre ich für eine umgehende Rückäusse-

A

rung zu Dank verbunden.

2)

Durchschrift an

10. I. 1942

den Befehlshaber der Waffen-ß im Protektorat,

4-Brigadeführer v. Treuenfeld,

Prag,

0

zur Kenntnis.

e

CesIS

Heil

Hitler!

2

4-Obersturmbannführer.

4.

3) Wv. am 15.v.1942 bei dem Unterzeichner.

Wiedernorgelegt am 46:3.92
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DerBefehlshaber

Peag., den...

23.Februar 1942.

der Waffen- im Protektorat

Nürnbergee Steaße 27

IIa/Az.: 21/Td/Ba.

Duu da

puoiektor

in Buha n und mähren.

An den

Eing.: 2 4.FEB.1942

Höheren_-und Polizeiführer

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

j-Gruppenführer.Staatssekretär

K.H.Fran k,

Prag IV.

Czernin-Palais.

Gruppenführer !

Beim -J.R. 11,das mit dem Regimentsstab und einer nicht unerheb-

lichen Anzahl von Führern vorübergehend nach Prag verlegt ist,

befinden sich viele Führer und ältere Unterführer,die seit län-

gerer Zeit ihre Familie nicht mehr gesehen haben.Die Betreffenden

haben daher den verständlichen Wunsch,ihre Frauen vorübergehend

nach Prag kommen zu lassen.

In der Waffen-/ ist es ausdrücklich verboten,daß Ehefrauen von Füh-

rern,Unterführern und Männern innerhalb der Unterkünfte einschließ-

lich der Führerheime untergebracht werden.Daher ist es für die Be-

treffenden infolge der Knappheit an Wohnungen in Prag äusserst

schwierig,ihre Frauen unterzubringen.Auf Grund der hohen Lebens-

kosten in Prag kormt eine Unterbringung in Hotels für die meisten

auch nicht in Betracht.

Im Interesse der in Betracht kommenden Führer und Unterführer er-

laube ich mir die Anfrage,ob Sie vielleicht einen Ausweg wissen,

demzufolge. dem -J.R. i1 vorübergehend ein beschlagnahmtes Haus

oder dergl. zur Verfügung gestellt werden könnte.Nach Meldung des

Kdrs.von -J.R. 11 würden etwa 15 Zimmer benötigt.

tfr

fogah

c..

\r}

bo 9/4.42.

St. ©.TB-18/44



Feld-Kommandostelle,

23

Der Reichsführer-41

Berlin SW 11, den

8.1942

Persönlicher Stabe

Prinz-Albrecht-Straße 8

Igb.-Mr. A 11/170/42 Bra/V.

Poftfendungen sind va

Bei Antwortfchreiben bitte Tagebuch-Nummer angeben.

Bei Antwortschreiben

nahmstos an die Antoria

bitie Tgb.-Nr. angeben.

in Uettin zu cicha

Büro des S aatssekretärs

1-Obersturmbannführer G i e s

bein Reimsprotektor

Prag

in Bühmen und mähren.

Eing.: -4. SEP. 1942

A

Lieber Kamerad G i e s

Besten Dank für Ihre Mitteilung vom

25.8.l942. So uneigennützig der Vorschlagydesri-Hauptsturm-

führers H a n i s c h ist, für versehrte i-Männer, die er

-terdoa nebndandein seinenvBetriebteinsteldeniwildgoeine Siedlung mit 150

führer-i diesen Vorschlag annehmen.

Falf Habe den Gruppenführer Berger,

der wiederum den I-Oberführefedfdi tpä e r darüber unter-

richten wird, mitgeteilt, daß die i nicht so viele Verwundete

mo ettid d

in den Dienstßetfieboäër Waffen-gedder auch einer der vielen

sonstigen dem Reichsführer-/j unterstehenden Sparten eingestellt

bezw. zugeführt.

10

.xerilinnsdmiutetedO-

He il

Hitler!

BPrat

1-Oberstarmbannfun

b.w.!

St. V1 B-15e/42
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St.S. VII B - 15 c/42-

Prag, den 9. September 1942.

TTSTSONE

nodrous 

afl-dgT

md sil-doD 

q onu p opn-n oud

Du n0MO

erblerdaledno Cagd orid

asa

rsoinnsdaoderedo-

pON 16/03.0Gpon

8819

EMOo

e e te

1.) Vermerk:

1ob

alsdünnegterw o8 .sper.8.2s

-Oberführer Opländer hat von dem umstehenden Schrei-

ben Kenntnis genommen.

2.) K.H. mit 1 Anlage

Herrn Küblbeck

mit der Mitteilung zugeleitet, dass l-Guppenführer

Frank den Vorgang vor seiner nëchsten Reise in das

Führerhauptquartier vorgelegt haben will. Ich bitte um

die entsprechende Nachachtung.

27336

l-Obersturmbannführer.

BTT

3.) Alsdann z.d.A.

GS

!.w.d

CCNLS-ALOR
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15. August 1942.

S1A S

melf reeelb dsbnll on -notdotrte va gnvihelell onte easte

Tede nned Aner retneggurd-l nov gillle lfoV tb

ete akw liew nobtew rdoardeg gnriduidovud vue tdotd

-egelrd aniex tarotdotori asb rlt netftetdia aidarel rte

triW reb al atoani ms N-netteW reb avs TonkM nedzdeaev

dete doan nesderrel med .nobtow nedegegtert ttedos

rtewdial reb sim cegaribnedrol ni rdonnun doatn

1942

trödegna etxdeezevegelrl fdowce 'lfoe ntos diered

ven.)a Andotrra elb done sle nelfeteosda nodtednle nett

na doObersturmbannführer Dr. Brandt,iansnii gatibeiE

- Søel Persönlicher Stab Reichsführer-,naxdUtadotel eib

nessoldosegns tet d\e nodotes

Berlin SW11,

Prinz Albrecht Straße 8.

HGTTHTTOT

xd

Lieber Kamerad Brandt !

In Sachen HHauptsturmführer Hanisch beziehe ich mich auf

das dort. Schreiben vom 29.4.1942 - Zeichen Tgb.Nr. A/11/50/

42 Schb. und teile mit, daß die Beurteilung von Hauptsturm-

führer Hanisch sehr gut ist. Der Bericht des SD-Leitabschnit-

tes Prag lautet wie folgt: "Hanisch gilt als.ehrlicher, auf-

rechter, energischer Charakter von ausgesprochener Kämpfer-

natur. Er ist alter ostmürkischer Nationalsozialist, besitzt

das Goldene Ehrenzeichen der Pärtei, das Goldene HJ-Ehren-

zeichen, den -Ehrendegen, den Reichsführer-Ring sowie das

Eiserne Kreuz von l939. Während der Systemzeit in Österreich

betätigte er sich im illegalen Nachrichtendienst und mußte

am 9.6.1935 in das Altreich flüchten. Auf Grund seiner Kennt-

nisse fand er im Westfeldzug Verwendung als Komm.ssar bei

der Geheimen Peldpolizei, mußte aber wegen eine:: sehr

schmerzhaften Erkrankung (Trigeminus-Neuralgie) entlassen

werden. Er wird in jeder Hinsicht als vorbildlich geschil-

dert. Was den Vorschlag von Hanisch anlangt, 150 kriegs-

versehrte -Männer in seinem Betriebe einzustellen und für
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diese eine -Siedlung zu errichten, so findet dieser Plan

die volle Billigung von -Gruppenführer Frank, kann aber

nicht zur Durchführung gebracht werden, weil, wie Sie

mir letzhin mitteilten, für das Protektorat keine kriegs-

versehrten Männer aus der Waffen- zum Einsatz in der Wirt-

schaft freigegeben werden. Dem Vernehmen nach steht Ha-

nisch nunmehr in Verhandlungen mit der Iuftwaffe, die

bereit sein soll, sowohl kriegsversehrte Angehörige aus

ihren Einheiten abzustellen als auch die Errichtung(einer

Siedlung finanziell zu unterstützen. Das von Hanisch an

die Reichsführung- gerichtete Schreiben vom 17.4.l942 -

Zeichen H/S ist angeschlossen.

TT

we

BOJTU

.8 edazte tdoedlA antrl

Heil Hitler!

Ihr

tua doim-dol sdetsed doatnsl rd-Obersturmbannführer& nI

\oe\rr\ rl.dgT nodoied - Sae..eS mov nedterdoz oh asb

-mudetqusH cov gaoltedved stb dsh *tn eltet bnw ddoz Sa
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negebnotdd- nebnedoos

dotarteteö at tlegmodeve reb baotdnw eel nov sverl enrea

staoa bnr tanetbnetistrdoel nelagelri mi dole ve etyitlted

-tnnol rontee begd luà notdolr doterdla aab ni ceel.d.e ma

fed rses. mmol ele grubnewreV usbletteol at re bnet esain

ades onte negew veds etcm ,tasllogblol nenteded zeb

nesenltne (etglanuel-eutmegirt) gnuinetdra nettadszemdos

-fidoseg doklbftdtov ale ddoienil rebet al briw rd .nebrew

-egoira t tnsfne dostnal nov gefdoerov nes msW tteb

i bes'neffotevsnte edeirted mentee nl zenntll etadeerev



Sicherheitsdienst des Reichsführers-bf

Prag-Bubentsch, 6.5.1942.25

Sachsenweg

SD-Leitabschnitt Prag

Fernsprecher 774-44

III D 1 (alt  1 )

V e r t r a µ lb $es Sto.

PA 11000

beim Reich

in Böhmen un

Eing.: -8.MA11942

n.

An den

Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretärs

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4-Obersturmbannführer Dr. G i e s

Prag.

Betr.: H a n i s c h , Robert, 4Hauptsturmführer, Be-

sitzer der Kleiderfabrik Hanisch, Proßnitz.

Vorg.: Dort vom 22.3.1942.

Anlg.: 2.

H. gilt als ehrlicher, aufrechter, energischer Charakter

von ausgesprochener Kämpfernatur. Er ist alter ostmärki-

scher Nationalsozialist, besitzt das goldene Ehrenzeichen

der Partei, das goldene HJ-Ehrenzeichen, den 4-Ehrendegen,

den Reichsführer Ring sowie das EK von 1940. Während der

Systemzeit in Österreich betätigte er sich im illegalen

Nachrichtendienst und mußte am 9.6.1935 in das Altreich

flüchten.

Auf Grund seiner Kenntnisse fand H. als Kommissar bei der

geheimen Feldpolizei im Westen Verwendung, mußte aber wegen

einer sehr schmerzhaften Erkrankung (Trigeminus-Neuralgie)

entlassen werden.

H. wird in jeder Hinsicht als vorbildlich geschildert.

i.V.

Y Nd.

Af

4-Hauptsturmführer.

St. S.√B-156/42

141
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Der Reichsführer-4
Persönlicher Stab
Tgb.Nr.A/11/50/42
Postsendungen sind aus=
Schb.
nahmslos an die Anfchrift
An den
in Berlin zu rigten
Höheren 4- und Polizeiführer,
Duto des Staatsfekretärs
4-Gruppenführer F r a n k
bein Reichsprotektor
Prag
in Böhmen und Mähren.
Czerninpalais.
Eing.: -4.MA11942
Am 25.2.1942 hatte ich mit der Durchschrift eines
Schreibens an 4-Hauptsturmführer Robert H a n i s c h , Pross-
nitz, einen Brief des H. vom 17.2.l942 mit der Bitte um Mit-
teilung übersandt, wie H. beurteilt wird, und um Stellungnahme
zu diesem Brief gebeten.
4-Hauptsturmführer Hanisch hat sich bereit er-
klärt, in seiner Kieiderfabrik l50 verwundete 4-Männer je nach
Eignung umzuschulen, sie einzustellen und ihnen nach Kriegsende
Wohnungen zur Verfügung zu stellen.
Ich wäre für eine kurze Mitteilung dankbar, wann
ich mit dem Eingang der Stellungnahme rechnen kann.
i.A.
85
Vryang on 2es.4e on J.0.
Joe-
TuB=15a/42
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Der Reichsführer-4
9313
24 .W
252.1942.
Persönlicher Stab
Chae
Artesjetjen:
0006K
Perer-Hauptquartier.
A/11/50/42, Me./R.
Poftsendungen find aus=
nahmslos an die Anschrift
in Berlin zu richten.
1.) #-Hauptsturmführer
a
Robert
Hanisch
S5
Prossnitz
inbojn
wMahren.
Eing.: 27.FEB.1942
Ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom
17.2.l942, in dem Sie sich bereit erklären, 150 kriegsversehrte
4-Männer in Ihrem Betrieb einzustellen. Ich werde sobald wie
möglich darauf zurückkommen.
Heil
Hitler!
i.A.
gez. Meine.
4-Obersturmführer.
2.) an den
Höheren 4- und Polizeiführer
4-Gruppenführer F r a n k ,
Prag
Czerninpalais.
durchschriftlich mit dem Schreiben des 4-Hauptsturmführers
Robert Hanisch mit der Bitte um Mitteilung übersandt, wie
H. beurteilt wird und zu seinem Brief Stellung zu nehmen, laf.
C. 2°. herid 4 detage
28 1.1942
den el. Leilaboetide Ang
Fral
7470/42
i.A.
grio keermrio tind vireerirgaalonre
thero..l
G. tere
yes
pl
1 Anlage.
4-Obersturmführer.
44 01cloikag
RecteitOera
/
$\ 3-15/42
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St.S. VII B - 17/42.

Prag, den 3. März 1942.

O

II. 1942

C

1)

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Steinhauer.

-Gruppenführer Frank hat verfügt, dass dem li-Wachbataillon

Prag zu Händen von #-Hauptsturmführer Schröder drei weitere

Polizeihunde aus den Beständen der tschechischen Polizei

zur Verfügung zu stellen seien. Jch darf um die entsprechen-

de weitere Veranlassung bitten.

-Obersturmbannführer.

ceete

2) Z.d.A.

S%B-17/2
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

II 1 - 6980/42

Prag, den 4.Juni 1942.

... des S.a.

An

beum Reich

a) den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten

in Böhmen un

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mährening.: -0.

b) den Herrn Befehlshaber der Waffen-SS

in Böhmen und Mähren

Auf das Schreiben vom 2.März l942 - 29/Td/Ba - an den

Höheren SS- und Polizeiführer beim Reichsprotektor in

Böhmen und Mähren

c) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und dcs SD in Böhmen und Mähren

d) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

.d.

in Böhmen und Mähren

e) die Parteiverbindungsstelle

/.5 4.42

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

f) den Herrn Verbindungsführer des Arbeitsgauführers

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

g) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amts

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

h) die Gruppe Il

i) die Gr uppe I9

k) die Gr upp e II 3

1) die Gr u pp e III l

m) die G r up p e III 4

n) die Wirtschaftsgruppe Einzelhandel,

Fachgruppe Bekleidung, Textil und Schuhe

Auf das Schreiben vom 6.Hai 1942 - Dr.W/Hg. -

Crel

nachrichtlich:

o) das Büro des Herrn Staatssekretärs

Zur Zl. St.S. 7 B 18/42 - vom 5.März 1942

p) das Büro des Herrn Abteilungsleiters II.

Prag.

Vorg.gning an 5.3.42

St. S.T B-18a/42

h.G. an L.r.Hooebeich.
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Anbei übersende ich 2 Stücke des Entwurfes einer Regie-

rungsverordnung über den Schutz von Uniformen, Orden und Ehren-

zeichen zur gefälligen Kenntnisnahme. Zu einer Erörterung des Ent-

wurfes ladc ich auf

Dienstag, den 16.Juni 1942, 16 Uhr

in das Gebäude des "inisteriums für Wirtschaft und Arbcit,

Bei St.Franziskus 3, I.Stock, grüner Sitzungssaal (neben dem frühe-

ren "inisterzimmer) ein. Ich stelle anheim, sich gegebenenfalls

zu dem Entwurf schriftlich zu äußern. In diesem Falle wäre ich für

Mitteilung Ihrer Stellungnahme bi: l5.Juni l.J. dankbar.

Ich bemerke, daß die Anregung zum Erlaß der Verordnung

vom Herrn Befehlshaber der Waffen-SS in Böhmen und Mähren und von

der Wirtschaftsgruppe Einzclhandel ausgegangen ist.

Im Auftrag

gez. von Wedclstädt

Beglaubigt:

auNh

Kanzleiangestellter.

11101



Regierungsverordnung

zum Schutze von Uniformen, Orden und Ehrenzeichen.

Vom . . . . . . . . 1942.

Die Regierung des Protektorats Böhmen und Mähren verordnet

auf Grund des § 1 Abs.l der Verordnung des Reichsprotektors in Böhmen

und Mëhren von l.2.Dezcmber 1940 (V.Bl.R.Prot.S.604) über die Verlän-

gerung und Abänderung ciniger Bestimmungen des Verfassungs-Ermächti-

gungsgcsetzes vom l5.Dczember 1938 (Slg.Nr.330) in der Fassung der

Verordnung vom 27.Februar 1942 (V.Bl.R.Prot.S 42) :

§ 3.

(1) Wer Einzelhandel mit

A) Uniformen, Uniformteilcn, Uniformausrüstungsstücken und Rang-

abzeichen

a) dor Deutschen Wchrmacht einschl. der ihr angeschlossenen oder

unterstellten Formationen und Gliedcrungen,

b) sämtlicher Gliederungen der Deutschen Polizei,

c) des Reichsarbeitsdienstes,

d) sonstiger staatlicher deutscher oder dem Staat oder staatlichen

Behörden unterstellten dcutschen Gliederungen und Formationen,

sowie mit

B) Orden, Ehrenzeichen und Ordensbändern

a) des Deutschen Reiches, die nach dem l.August l9l4 verliehen

worden sind,

b) derjenigen Mächte, die im Weltkrieg l9l4-l8 mit dem Deutschen

Reich verbündet waren,

e) der in gegenwärtigen Kriege mit dem Großdeutschen Reich ver-

bündeten Mächte

treiben will, bedarf außer der nach der Gewerbeordnung, den sie er-

gënzenden oder abändernden Vorschriften und der Kundmachung des ehema-

ligen Ministers für Industrie, Handel und Gewerbe vom 20.Dezember 194L

Amtsbl.Nr.306 vom 30.Dezember l94l - über die Beschränkung der Errich-

tung und Erweiterung von Untcrnehmungen des Einzelhandels erforderli--

chen Berechtigungen eincr veiteren zusätzlichen Bewilligung des Mini-

stere für Virtschaft und Arbeit.

-2-

11111
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(2) Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn in erhöhtem

Maße

a) die erforderlichc Sachkunde vorhanden ist,

b) keine Tatsachen vorliogen, aus denen der Mangel der erforderli-

chen pereönlichen Zuverlässigkeit des Antragstellors ersicht-

lich wäre,

c) die Gewähr daftr gegeben erscheint, daß die Ausgestaltung und

Führung der Verkaufsstclle einen dem Handel mit diesen Gegenstän-

den entsprcchenden würdigen Rahmen annehmen und beibehalten wird,

d) das örtliche Bedürfnis für die Notwendigkeit des Bestehens einer

Verkaufsstelle nachgewiesen ist.

(3) Die Bewilligung zum Handel mit Uniformen, Uniformtei-

len, Uniformausrüstungsstücken und Rangabzeichen umfaßt gleich-

zeitig die Berechtigung zum Handel mit Orden, Ehrenzeichen und Ordens

bändern. Die Bewilligung zum Handel mit Orden, Ehrenzeichen und Or-

densbändern kann auch ohne die Bewilligung zum Handel mit Uniformen,

Uniformteilen, Uniformausrüstungsstücken und Pangabzeichen erteilt

werden.

(4) Die Bewilligung kann ohne Angabe von Gründen verwei-

gert und jederzeit widerrufen werden.

§ 2

(1) Die Veräußerung der in § 1 Abs. genannten Gegenstände

ist,uzw. auch beim Versand, nur gcgen Vorlegung eines Ausweises

der zuständigen vorgesetzten Dienststelle gestattet, der den Käufer

zum Erwerb oder zum Tragen der gewünschten Gegenstände berechtigt.

(2) Als Ausweis im Sinne des Absatzes l gilt für die Veräus-

serung bezugsbeschränkter Waren auch ein von der zuständigen vorge-

setzten Dienststelle ausgestellter Uniformbezugschein, für nicht

bezugsbeschränkte Varen ein mit Lichtbild versehcner Dicnstausweis

und für die Dauer des Kricges oder eincs Einsatzes entweder der

Truppen- (Formations-) ausweis mit Lichtbild oder das Soldbuch sowie

bei Orden, Ehrenzeichen und Ordensbändern die Verleihungsurkunde.

(3) Die Vorsehriften der vorstehenden Absätze gelten auch

für die Veräußerung gebrauchter Gegenstände.
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§ 3

(l) Die in § 1 Abs.l genannten Gegenstände missen in würdige:

,
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Weise aufbewahrt und ausgestellt werden. Orden, Elrenzcichen mad or

densbänder dürfen dcm Käufer nur in der vorgeschricbenen Peckung

übergeben werden.

(2) Die in § 1 Abs.l genannten Orden, Ehrenzeichen und Or-

densbänder dürfen nicht zusammen mit anderen Gegenständen oder mit

ihnen vermischt ausgestellt werden. Sie sind in einem besonderen

Schaufenster oder, wenn nur ein Schaufenster vorhanden iet, von den

übrigen ausgestellten Gegenständen getrennt an bevorzugter Stclle zu

zeigen.

§ 4

(1) Die Bewilligung zumHandel mit den in § 1 Abs.l genannten

Gegenstände wird bevorzugt an Spezialgeschäfte ertcilt, die keine

anderen Artikel führen.

(2) Eine Bewilligung nach § 1 Abs.l crhalten nicht:

Warenhäuscr, Einheits- und Serienpreisgeschäfte oder dicsen glcich-

zubeachtcnde Geschäfte, Firmen, die mit Wäsche, Wirk- und Strickwaren,

Sportartikeln, Büchern, Schreib- und Papierwaren, Schcrzartikeln,

Dekorationen, Spiel- und Galanteriewaren, Haushaltsbedarf und Ähnli-

chem handcln.

§ 5

(1) Firmen, die mit den in § 1 Abs.l genannten Gegenständen

bisher gchandelt haben und diesen Handel weiterbetreiben wollen, müs-

sen innerhalb von 4 Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung den

Antrag auf Erteilung der Bewilligung nach § 1 Abs.l stellen. Dcr An-

trag ist in dreifacher Ausfertigung bei dcr Fachgruppe Bckleidung,

Textil und Schuhe der Wirtschaftsgruppe Einzclhandcl einzureichen,

die es mit ihrer Stellungnahme verschen an den Ministor für Wirtschaft

und Arbeit wcitcrlcitet.

(2) Firmen, die die angesuchte Bcwilligung nicht crhalten,

haben ihre Vorräte an den in § 1 Abs.l genennten Gegenständen inner-

halb von 4 Monaten nach dem Tage der Zustellung dos ablchncnden Be-

scheides zu veräußern. Nach Ablauf dieser Frist dürfen die noch vor-

handenen Gegenstände nur an einen zugelassenen Händler abgegeben wer-

den.
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§ 6

Dieze Verordnung gilt nicht für Uniformen, Unifcrmteile,

Uniformausrüstungsstücke und Rangabzeichen der Nationalsozialisti-

schen Deutschen Arbeiterpartei, ihrer Gliederungen und der ihr an-

geschlossenen Verbände.

§ 7

(3) wer nach Ablauf der in § 5 genannten Frist ohne die

nach § l Abs.l. erforderliche Bewilligung Einzelhandel mit den in

§ 1 Abs.l genannten Gegenetänden treibt, wird mit Arrest bis zu

einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu loo.ooo K oder mit einer die-

ser Strafen bestraft.

(2) Gegenstände, die entgegen den Vorschriften dieser Ver-

ordnung veräußert worden sind, können ohne Rücksicht auf die Eigen-

tumsverhältnisse und sonstigen Rechte dritter Personen eingezogen

werden.

19112

-



33

PU

zum Schutze von Uniformen, Orden und Ehrenzeichen.

Vom . . .. . . . . 1942.

Die Regierung des Protektorats Böhmen und Mähren verordnet

auf Grund des § 1 Abs.l der Verordnung des Reichsprotektors in Böhmen

und Mähron vom 12.Dezcmber 1940 (V.Bl.R.Prot.S.604) über die Verlän-

gerung und Abänderung einiger Bestimmungen des Verfassungs-Ermächti-

gungsgesetzes vom l5.Dczember 1938 (Slg.Nr.330) in der Fassung der

Verordnung vom 27.Februar 1942 (V.Bl.R.Prot.S 42) :

§ 1

(l) Wer Einzelhandel mit

A) Uniformcn, Uniformteilcn, Uniformausrüstungsstücken und Rang-

abzeichen

a) dor Deutschen Wchrmacht einschl. der ihr angeschlossenen oder

unterstellten Formationen und Gliedcrungen,

b) sämtlicher Gliederungen der Deutschen Polizei,

c) des Reichsarbeitsdienstes,

d) sonstiger staatlicher deutscher oder dem Staat oder staatlichen

Behörden unterstellten deutschen Gliederungen und Formationen,

sowie mit

B) Orden, Ehrenzeichen und Ordensbändern

a) des Deutschen Reiches, die nach dem 1.August l9l4 vorliehen

worden sind,

b) derjenigen Mëchte, die im Weltkrieg 19l4-l8 mit dem Deutschen

Reich verbündet waren,

c) der im gegenwärtigen Kricge mit dem Großdeutschen Reich ver-

bündeten Mächte

treiben will, bedarf außer der nach der Gewerbeordnung, den sie er-

gänzenden oder abändernden Vorschriften und der Kundmachung des ehema-

ligen Ministers für Industrie, Handel und Gewerbe vom 20.Dezember 194.L

Amtsbl.Nr.306 vom 30.Dezember l94l - über die Beschränkung der Errich~

tung und Erveiterung von Untcrnehmungen des Einzelhandels erforderli--

chen Berechtigungen eincr weiteren zusätzlichen Bewilligung des Mini-

sters für Virtschaft und Arbeit.
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(2) Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn in erhöhtem

Maße

a) die erforderlichc Sachkunde vorhanden ist,

b) keine Tateachen vorlicgen, aus denen der Mangel dor erforderli-

chen persöniichen Zuvorlässigkeit des Antragstellers ereicht-

lich wäre,

c) die Gewähr dafür gegeben erscheint, daß die Ausgestaltung und

Führung der Verkaufsstello einen dem Handel mit diesen Gegenstän-

den entsprcchenden würdigen Rahmen annehmen und beibehalten wird,

d) das örtliche Bedürfnis für die Notwendigkeit des Bestehens einer

Verkaufsstelle nachgewiesen ist.

(3) Die Bewilligung zum Handel mit Uniformen, Uniformtei-

len, Uniformausrüstungsstücken und Rangabzcichen umfaßt gleich-

zeitig die Berechtigung zum Handel mit Orden, Ehrenzeichen und Ordene

bändern. Die Bewilligung zum Handel mit Orden, Ehrenzeichen und Or-

densbändern kann auch ohne die Bewilligung zum Handel mit Uniformen,

Uniformteilen, Uniformausrüstungsstücken und Pangabzeichen erteilt

werden.

(4) Die Bewilligung kann ohne Angabe von Gründen verwei-

gert und jederzeit widerrufen werden.

§ 2

(l) Die Veräußerung der in § 1 Abs. genannten Gegenstände

ist,uzw. auch beim Versand, nur gcgen Vorlegung eines Ausweises

der zuständigen vorgesetzten Dienststelle gestattet, der den Käufer

zum Erwerb oder zum Tragen der gewinschten Gegenstände berechtigt.

(2) Als Ausweis im Sinne des Absatzes l gilt für die Veräus-

serung bezugsbeschränkter Waren auch ein von der zuständigen vorge-

setzten Dienststelle ausgestellter Uniformbezugschein, für nicht

bezugsbeschränkte Waren ein mit Lichtbild versehcner Dicnstausweis

und für die Dauer des Krieges odcr eincs Einsatzes entweder der

Truppen- (Formations-) ausweis mit Lichtbild oder das Soldbuch sowie

bei Orden, Ehrenzeichen und Ordensbändern die Verleihungsurkunde.

(3) Die Vors hriften der vorstehenden Absätze gelten auch
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für die Veräußerung gebrauchter Gegenstände.

§ 3

(l) Die in § l Abs.l genannten Gegenstände müssen in würdige:
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Weise aufbewahrt und ausgestellt werden. Orden, Ehrenzeichen und Ore

densbänder dürfen dem Käufer nur in der vorgeschricbenen Packung

übergeben werden.

(2) Die in § 1 Abs.l genannten Orden, Ehrenzeichen und Or-

densbänder dürfen nicht zusammen mit anderen Gegenständen oder mit

ihnen vermischt ausgestellt werden. Sie sind in einem besonderen

Schaufenster oder, wenn nur ein Schaufenster vorhanden ist, von den

übrigen ausgestellten Gegenständen getrennt an bevorzugter Stclle zu

zeigen.

§ 4

(1) Die Bewilligung zunHandel mit den in § 1 Abs.l genannten

Gegenstände wird bevorzugt an Spezielgeschäfte crteilt, die keine

anderen Artikel führen.

(2) Eine Bewilligung nach § 1 Abs.l crhclten nicht:

Warenhäuser, Einheits- und Serienpreisgeschäfte odcr diesen gleich-

zubeachtende Geschäfte, Firmen, die mit Wäsche, wirk- und Strickwaren,

Sportartikeln, Büchern, Schreib- und Papierwaren, Schcrzartikeln,

Dekorationen, Spiel- und Galanteriewaren, Haushaltsbedarf und Ähnli-

chem handcln.

§ 5

(1) Firmen, die mit den in § 1 Abs.l genannten Gegcnständen

bisher gchandelt haben und diesen Handel weiterbetreiben wollen, müs-

sen innerhalb von 4 Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung den

Antrag auf Erteilung dcr Bewilligung nach § 1 Abs.l stellen. Dcr An-

trag ist in dreifacher Ausfertigung bei der Fachgruppe Bckleidung,

Textil und Schuhe der Wirtschaftsgruppe Einzclhandel einzuroichen,

die es mit ihrer Stellungnahme verschen an den Ministcr für Wirtschef

und Arbeit wciterleitet.

(2) Firmen, die die angesuchte Bowilligung nicht erhalten,

haben ihre Vorräte an dcn in § 1 Abs.l genennten Gegenständen inner-

halb von 4 Monaten nach dem Tage der Zustellung dos ablchncncen Be-

scheides zu voräußern. Nach Ablauf dieser Frist Cirfen die noch vor-

handcnen Gegenstände nur an einen zugelassenen Häidler abgegeben wer-

dcn.
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ese Verordnung gilt nicht für Unifornor, Uniformteile,

Uniformausrüstungsstücke nnd Rangabzeichen der Nationalsozialisti-

schen Deutschen Arbeiterpartei, ihrer Gliederungen und der ihr an-

geschloscenen Verbinde.

7

(1) Wer nach Ableuf der in § 5 genannten Frist chne die

nach § 1 Abs.l erforderliche Bewiliigung Einzelhandel mit den in

§ 1 Abs.l genannten Gegenständen treibt, wird mit Arrest bis zu

einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu lo0.o0o K oder mit einer die-

ser Strafen bestraft.

(2) cegenständo, die ontgegen den Vorschriften dieser Ver-

ordnung verëußert voräen sind, können chne Rüoksttht auf die Eigen-

tumsverhältnisse und sonstigen Rechte dritter Tersonen singezogen

wercen

TERS
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Umbenennung der Bezeichnung „Befehlshaber

der Waffen=ff im Protektorat". P r a g. Laut

Verfügung bb=Fü.=H.=Amt vom 15. Marz 1942

wird die Dienstst:lle „Befehlshaber der Waffen-

if im Protektorat" mit sofortiger Wirkung um=

benannt und trägt die Bezeichnung: „Befehls=

haber der Waffen-fz Böhmen und Mähren“.

Mastanimeisunaadionst mit dan Slamakei

UUaR

$\3-23/42
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Der Befehlshaber der Weffen-

Prag, den 20.3.42

Böhmen und Mähren.

Ia/Az.: 11

Ro./C.

Betr.: Befehlshaber der Waffen-i

Duo dasCaa sphaes

Bezg.: ohne

betleic. d.oeh.oc

in Bühmen und Mähren.

Anlg.: -o-

Eing.: 21. MRZ.1942

An den

Höheren #-und Polizeiführer

bein Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

W-Gruppenführer, Staatssekretär K.H. F r a n k ,

P r a g IV.

Czernin-Palais

Nachstehend wird ein Auszug aus dem Verordnungsblatt der

Waffen-/ Nr. 6, Ziffer lol zur Kenntnisnahme überreicht:

" Die Dienststelle "Befehlshaber der Waffen-l

im Protektorat" wird mit sofortiger Wirkung

umbenannt und trägt die Bezeichmung:

Befehlshaber der Waffen-

Böhmen und Mähren."

dtel

9

n. $i

for

=.d  te

10y 4.42

St. Sπ 1 23/42


